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Institutionelle Behördenkriminalität in der Schweiz
Rekurs gegen Verfügung des Strassenverkehrsamtes vom 11. März 2024

Grüezi

Hiermit erhebe ich Rekurs gegen die Verfügung des Strassenverkehrsamtes vom 13. März 2023 mit dem
Antrag, sie sei vollständig aufzuheben.

Beilage:
1 2. Mahnung / Verfügung bzw. Gebührenverfügung des Strassenverkehrsamtes vom 11. März 2024

Wie Ihnen bereits wiederholt mit den vorjährigen Rekursen mitgeteilt und bewiesen, wurden die öffent-
lich-rechtlichen Institutionen privatisiert ohne vom Volk je eine hoheitliche Legitimation erhalten zu ha-
ben. Gleichzeitig wurden diese neuen Unternehmen als auch deren Handlungsberechtigten nie im
Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert, weshalb diese Unternehmen nie eine Rechtsper-
sönlichkeit erlangten. Deshalb sind grundsätzlich alle Handlungen ohne Rechtskraft, insbesondere alle
im Zusammenhang mit sogenannten hoheitlichen Tätigkeiten. Sie sind deshalb alle im Minimum Amts-
anmassung (Art. 287 StGB). Aus diesem Grund haften die einzelnen Funktionäre für ihre Handlungen
privat und mit ihrem eigenen Vermögen.

Den Nachweis Ihrer hoheitlichem und handelsrechtlichen Legitimation verweigerten Sie wiederholt, weil
Sie damit eingestehen würden, dass Sie gewerbsmässig Verbrechen begehen. Aus diesem Grund igno-
rieren nicht nur Sie, sondern alle illegal tätigen Funktionäre dieser Pseudo-Unternehmen, das Thema
Privatisierung, wie wenn sie nie stattgefunden hätte, in der Hoffnung, sie könne weiterhin unter dem
Teppich gehalten werden. Diese Rechnung wird garantiert nicht aufgehen.

Wenn Sie sachlich und mit offenem Visier kämpfen würden, so könnten Sie die Akten offen auf den Tisch
legen.  Dann könnte die Angelegenheit  ein für  alle  Mal  geklärt  werden und weitere Diskussionen,  wie
auch unzählige Beschwerden würden entfallen. Diese Weigerung bestätig jedoch Ihre vorsätzliche Han-
dungsweise.

Im Weiteren hat Ihnen der Rekurrent mit Schreiben vom 3. April 2024 seine weiteren Erkenntnisse be-
züglich der tatsächlichen Geschichte in der Kurzfassung Die Funktion der monotheistischen abrahamiti-
schen Religionen1 (Beilage 2). zukommen lassen. Die Konsequenz aus diesen Zusammenhängen sind
weitere massive Verbrechen durch die illegal tätigen Funktionäre dieser Pseudo-Unternehmen. Sie

1  https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/analyse_religionen_kurz.pdf
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wurden Ihnen im genannten Schreiben eröffnet. In Ihrer Mitteilung vom 4. April 2024 teilen Sie mit, dass
Sie es zur Kenntnis genommen hätten, allerdings würden Sie keinen Handlungsbedarf erkennen, womit
Sie einmal mehr bestätigen, dass Sie vorsätzlich handeln. Sie können heute vielleicht noch darüber la-
chen, doch in einiger Zeit wird Ihnen das Lachen gründlich vergehen, wenn Ihnen alles um die Ohren
fliegen wird.  Der  Rekurrent  lässt  sich von so einem Brief  nicht  beeindrucken,  denn für  ihn zählen die
Fakten und nicht irgendwelche Ideologien.

Im Zusammenhang hat der Rekurrent an alle Staatsanwaltschaften am 15. April 20242 (Beilage 3) ange-
schrieben und in die Pflicht genommen. Sinngemäss wurden auch alle Polizeikommandanten des Ver-
eins KKPKS angeschrieben.3 Niemand wird sich aus der Verantwortung ziehen können. Alle hoffen, dass
Gras darüber wachse. Das wird es, aber erst, wenn alles aufgedeckt, untersucht sowie strafrechtlich und
zivil geahndet wurde.

Die weiteren besonderen und allgemeinen Bedingungen wurden Ihnen bereits mit Schreiben vom 29.
Februar 2024 und 7. März 2024 mitgeteilt. Sie sind ebenfalls in den erwähnten Schreiben an die Staats-
anwaltschaften und die Polizeien enthalten. Im Weiteren gilt: Die Inkenntnissetzung des Agenten ist die
Inkenntnissetzung des Prinzipals. Die Inkenntnissetzung des Prinzipals ist die Inkenntnissetzung des
Agenten. Das Definitionsrecht dieses Instruments liegt aus-schliesslich beim Verfasser. Alle Rechte vor-
behalten.

Dieser als auch die vorhergehenden Rekurse wäre genügend begründet, doch aus ideologischen und
strafrechtlichen Gründen muss dieser Rekurs, wie übrigens alle anderen Begehren des Rekurrenten, vor-
sätzlich abgewiesen werden, weil er zuviel aufgedeckt hat und damit die aufgedeckte Behördenkrimina-
lität gefährdet. Mit Ihrem Entscheid bestätigen Sie einmal mehr diesen Vorsatz, die Bevölkerung zu ent-
eignen und einen weiteren Völkermord zu begehen. Machen Sie so weiter, dann muss beim Aufräumen
keine Rücksicht mehr genommen werden.

Ich bitte Sie um Kenntnisnahme.

Adieu

Mensch Alex W. Brunner

1  2. Mahnung / Verfügung bzw. Gebührenverfügung des Strassenverkehrsamtes vom 11. März 2024
2  Kurzfassung Die Funktion der monotheistischen abrahamitischen Religionen vom 28. März 2024
3  Brief an alle Staatsanwaltschaften der Kantone sowie der Bundesanwaltschaft vom 15. April 2024

2  https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/sskcmp_20240415.pdf
3  https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/KKPKS_20240408.pdf


